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Traktandum 7 

Verpflichtungskredit Werterhaltungsplanung Strassen, Wasser- und Ab-

wasserleitungen in der Höhe von CHF 34'000.00 inkl. MWST 
 

 
Ausgangslage 

Die Gemeinde Rüfenach verfügt über ein weitläufiges Netz an Strassen, Wasserleitungen und 

Abwasseranlagen. Diese Infrastrukturen bilden die Grundlage für die tägliche Versorgung und 

Mobilität der Bevölkerung. Damit die Anlagen auch künftig zuverlässig funktionieren, müssen sie 

regelmässig unterhalten und bei Bedarf rechtzeitig erneuert werden. 

Die bestehende Werkunterhaltsplanung basiert im Bereich der Gemeindestrassen auf einer Zu-

standserhebung aus den Jahren 2007 beziehungsweise einer Nachführung aus dem Jahr 2014. 

Aufgrund des Alters dieser Daten ist die Aussagekraft heute nur noch beschränkt. Gleichzeitig 

liegen mit dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) aus dem Jahr 2021 sowie der aktuell über-

arbeiteten Generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) neue Grundlagen vor, welche bisher 

nicht in einer gesamtheitlichen Planung zusammengeführt wurden. 

Um die Werterhaltung der Infrastruktur langfristig sicherzustellen, soll eine umfassende und werk-

übergreifende Werterhaltungsplanung erarbeitet werden. 

 

Projektinhalt 

Mit dem beantragten Verpflichtungskredit sollen die bestehenden Grundlagen aktualisiert, er-

gänzt und in einer gemeinsamen Planung für Strassen, Wasserversorgung und Abwasserentsor-

gung zusammengeführt werden. 

Die Arbeiten umfassen insbesondere: 

• Aktualisierung und Aufbereitung der bestehenden Grundlagen; 

• Begehung und Zustandsaufnahme des gesamten kommunalen Strassennetzes von rund 

9,5 Kilometern; 

• Erfassung und Bewertung der vorhandenen Schäden und des Sanierungsbedarfs; 

• Zusammenführung der Daten aus Strassenbau, Wasserversorgung und Entwässerung in 

einem gemeinsamen System; 

• Priorisierung der notwendigen Sanierungen nach Dringlichkeit; 

• Erarbeitung einer mittel- und langfristigen Investitionsplanung; 

• Erstellung eines Berichts mit Massnahmenplan, Kostenschätzung und Umsetzungsvor-

schlag. 

Ein besonderer Vorteil der Planung liegt in der koordinierten Betrachtung aller Werke. Werden 

beispielsweise eine Wasserleitung und eine Strasse im gleichen Abschnitt sanierungsbedürftig, 

können die Arbeiten gemeinsam ausgeführt werden. Dadurch lassen sich Kosten sparen und 

mehrfache Baustellen sowie wiederholte Strassenaufbrüche vermeiden. 

  



Seite 2 

 

 

Nutzen für die Gemeinde 

Die Werterhaltungsplanung schafft eine fundierte Grundlage für die zukünftige Finanz- und In-

vestitionsplanung der Gemeinde. Sie zeigt auf, welche Sanierungen in den kommenden Jahren 

erforderlich werden, welche Kosten ungefähr zu erwarten sind und in welcher Reihenfolge die 

Massnahmen sinnvoll umgesetzt werden sollen. 

Der Gemeinderat erhält damit ein wichtiges Führungsinstrument für die langfristige Planung. 

Gleichzeitig erhöht sich die Transparenz gegenüber Bevölkerung und Gemeindeversammlung, 

da grössere Investitionen frühzeitig erkennbar werden und finanzielle Mittel gezielt eingeplant 

werden können. 

Die Planung selbst löst keine Bauprojekte aus. Für spätere Sanierungen und Erneuerungen wer-

den weiterhin separate Projektierungen und Kreditbeschlüsse erforderlich sein. Die Werterhal-

tungsplanung dient jedoch als wichtige Entscheidungsgrundlage für diese zukünftigen Vorha-

ben. 

 

 

Kosten 

Gemäss Offerte und Kostenschätzung des Ingenieurs belaufen sich die gesamten Kosten für die 

Erarbeitung der gesamtheitlichen Werterhaltungsplanung auf maximal CHF 34'000.– inklusive 

Mehrwertsteuer. Die Arbeiten können im Idealfall innerhalb von rund vier bis sechs Monaten ab-

geschlossen werden. 

 

Antrag 

Genehmigung des Verpflichtungskredits über CHF 34'000.00 für die Werterhaltungsplanung 

der Gemeinde Rüfenach 

 


